Leserbrief

zum Interview mit Kultusminister Ludwig Spaenle "Ich bin ein Fan der Reformpädagogik" vom 4.2.2011

Durch die geplanten Sparmaßnahmen und die Änderung des Schulfinanzierungsgesetzes sehen sich viele Montessorischulen in ihrer Existenz bedroht. Innerhalb der nächsten fünf Jahre soll die staatliche Sachkostenförderung um etwa 20 % vermindert und eine für alle Schulen einheitliche Pauschale eingeführt werden. Dies betrifft insbesondere die 139 privaten genehmigten Volksschulen in Bayern, von denen 80 Montessorischulen sind. Da klingt der Ausspruch von Kultusminister Spaenle "Ich bin ein Fan der Reformpädagogik" geradezu wie Hohn.

Spaenle meinte im Interview, für Schulen in der Oberpfalz und Oberfranken sei die Einführung der Pauschale gar kein Problem. Gerade für Montessorischulen in großen Ballungsräumen wie München bedeutet es jedoch erhebliche finanzielle Einbußen, wenn bei der Förderung der Mieten und Fahrtkosten gekürzt wird. Das Mietpreisniveau von München kann wohl kaum mit dem in der Oberpfalz und in Oberfranken verglichen werden. 

Die Aussage Spaenles, der Schulgeldersatz, den Privatschulen für jeden Schüler pro Unterrichtsmonat vom Staat erhielten, werde bis zum Ende der Legislaturperiode von 75 Euro auf 100 Euro erhöht und die Schulen könnten diese Entlastung an die Eltern weitergeben, ist, was die Montessorischulen angeht, schlichtweg falsch. Laut § 47 BaySchFG erhalten nämlich nur private Realschulen und Gymnasien diesen Ausgleich, nicht aber private Volksschulen, zu denen die meisten Montessorischulen zählen. Für diese Montessorischulen gibt es definitiv keinen Schulgeldersatz! Hier ein Auszug aus dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz: 

(3) Für Schülerinnen und Schüler staatlich anerkannter Realschulen, Gymnasien, beruflicher Schulen und Schulen des Zweiten Bildungswegs ersetzt der Staat den Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülerinnen und Schülern das Schulgeld bis zum Betrag von 75 € je Unterrichtsmonat.

(4) Für Schülerinnen und Schüler, die eine staatlich genehmigte Ersatzschule der in Art. 45 Abs. 1 und 2 genannten Art ((Freie Waldorfschule) besuchen, ersetzt der Staat das Schulgeld bis zu 70 v.H. des Betrags nach Absatz 3.

Demnach wird den Montessorischulen gar nichts anderes übrig bleiben, als das Schulgeld zu erhöhen, um einen Fortbestand garantieren zu können.
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